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^ Amtlicher Teil.

. Bekanntmachung
h Herren Bürgermeister des .Kreises

bekannt, daß durch Verfügung des General-
An jn des 18. Armeekorps der Landsturm aufgerufen
« ^ llen, ^ er  Aufruf ist durch Plakate in jeder Gemeinde
% itnbn^ t' ^ er  3 um  Landsturm gehört, ist aus dem

aus der anliegenden Anweifung genau zu erfehen.
Qu? f.er  Aufruf bezieht sich:

Ü?% n ite|? Landsturm 1. Aufgebots, außer  den Militär-
den noch nicht militärpflichtigen Mannschaften,

"stad Leute, welche einstweilen zurückgestcllt sind,
i .^ "^ Hrig-Freiwilligen, die Letzteren sind die jungen

s/stuf J  20 Jahren.
m "nlitärisch ausgebildeten Mannschaften des 2.
V '"icfî ,e  Einberufung der Mannschaften unter a erfolgt
CÄttit !-«Unter  Ihrer Mitwirkung. Die Einberufung der
lo . n unter b erfolgt direkt durch das Bezirks-Kom-

%  jn^"ststellung der Zahl der unter a. genannten Mann¬
est t' 0|9enbc8 gU veranlassen:
"istĤ fl'ofort und wiederholt' ortsüblich bekannt zu

."aß alle Landsturnlpflichtigen, der oben unter a
Niuft , n Art , sich in der Zeit vom 9. bis einschl. 13.
lk- . er bei Ihnen zur Stammrolle melden müssen.

auf die Ausführungen in dem Plakat , sowie
-s ist ,1;c- bei Ihnen zur Stammrolle melden müssen,
"»f b̂ ö°ei auf die Ausführungen in dem Plakat , sowie
"̂i>eif en öut demselben vermerkten Strafbestimmungen hin-

^rNftftu Mannschaften haben dabei ihre Militärpapiere
^ hyft̂"H'^ Ein oder Ersatzreservepaß) vorzulegen.

bann sofort die Landsturmrollen aufzustellen.
^geĝ ^ "digen Formulare sind Ihnen mit Begleitschreiben
^tijeft»en.. Die Rollen sind jahrgangsweise und alpha-

Ez°Uszustellbn.
r „.bandelt sich somit um 19 Landsturmrollen undr."r »*“ - -- - .—
eim-rf., 1 c Mannschaften, welche in 1876, 1877 u. s. w.

i \5tt h- 1894  geboren sind.
Ren r^0te  Stammrollen pro 1893 und 1894 wird nur
Met), ^."Hand aufzunehmen sein, da diese Mannschaften
^stefti» bereits ausgehoben sind, meistens zurück-

Ist j somit noch militärpflichtig sind.
$% nrQon ^ner Landsturinrolle eines Jahrgangs nichts

! - !vr̂ ' .bann ist die Bezeichnung „Vakat" einzufetzen.
"!vrt öq , ^9 aufgestellten Stammrollen sind nur dann

^"iln? »̂ orlage muß bis spätestens 18. August er. be-
. tzhü? °lgt sein.

ei’ erfolgt die Musterung der Landsturmpflichtigen,
L»„t,̂ ere Verfügung folgt.

°enschwalbach, den 2. August 1914.
Der König!. Landrat.

v. Trotha.

Vaterländischer Frauen-Verein
für den UntertaunuSkreiS.

Freitag , den 7. August  er ., nachmittags4 Uhr,
im Sitzungssaal« de« LavdratSamtS hier:

MitgliederBerfammlung.
TapeS Ordnung.

Vorstandswahl gemäß Abschnitt 5 der Sitzungen.
Im Anschluß hieran findet eine Vorstancssitzung statt.
In der Mitglieder-Versammlung werden auch neue Mit¬

glieder angenommen.
Jahresbeitrag1 Mk. in der Stadt, 50 Pf. aus dem Laude.

Langenschwalbach, den 3. August 1914.
Namens des Vereins:

Der Schriftführer: v. Trotha,  Kgl. Landrat.

Bekanntmachung.
Auf Grund des 8 2 der Kaiserlichen Verordnung vom 31.

Juli 1914, betreffend das Verbot der Ausfuhr und Durchfuhr
von Verband- und Arzneimitteln sowie von ärztlichen Instru¬
menten und Geräten, bringe ich ferner zur öffentlichen Kenntnis,
daß Mastix auch Mastisol und sonstige Mastixpräparate unter
das Verbot fallen.

Berlin, den 1. August 1914. Der Reichskanzler.
In Vertretung: Delbrück.

Verordnung, betreffend das Verbot der Ausfuhr von
Kraftfahrzeugen(Motorwagen, Motorfahrrädernund
Teilen davon) und von Mineralrohölev, Stein-
kohlenteer und allen aus diesen hergestellten Oelen.
Vom 31. Juli 1914.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnade« Deutscher Kaiser, König
von Preußen rc. verordnen im Namen deS Reichs, nach erfolgter
Zustimmung des BundeSrats, was folgt:

8 1. Die Ausfuhr von Kraftfahrzeugen(Motorwagen,
Motorfahrrädernund Teilen davon) und von Mineralrohölen,
Steinkohlenleer und allen aus diesen hergestellten Oelen über
die Grenzen des Deutschen Reichs ist bis auf weiteres verboten.

8 2. Der Reichskanzler ist ermächtigt, von den Bestimmungen
im 8 1 Ausnahmen zu gestatten und die etwa erforderlichen
Sicherungsmaßregeln zu treffen.

8 3. Gegenwärtige Verordnung tritt mit dem Tage ihrer
Verkündung in Kraft.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift
und beigedrucktem Kaiserlichen Jnstegel.

Gegeben Neues Palais, den 31. Juli 1914.
(L. S .) Wilhelm.

von Bethmanu Hollweg.

Verordnung, betreffend das Verbot der Ausfuhr
von VerpflegungS-, Streu- und Futtermitteln.
Vom 31. Juli 1914.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König
von Preußen rc. verordne im Namen des Reichs, nach erfolgter
Zustimmung des BuudeSratS, was folgt:

8 1. Die Ausfuhr von VerpflegungS-, Streu- und Futter¬
mitteln über die Grenzen des Deutfcheu Reichs ist bis auf
weiteres verboten.

s 2. Der Reichskanzler wird ein VerzeichntS der
stände veröffentlichen, deren Ausfuhr nach8 1 verboten ist.

Er ist ermächtigt, von den Bestimmungen int § l Aus-



«ahmen zu gestalten und die etwa erforderlichen Sicherungs¬
maßregeln zu treffen.

8 3. Gegenwärtige Verordnung tritt mit dem Tage ihrer
Verkündigung in Kraft.

Urkundlich unter Unserer Höchst-igenhändigen Unterschrift
und beigedrucktem Kaiserlichen Jnstegel.

Gegeben Neues Palais , den 31. Juli 1914.
(L. S .) Wilhelm.

von Bethmann Hollweg.

Bekanntmachung.
Auf Grund des § 2 der Kaiserlichen Verordnung vom 31.

Juli 1914, betreffend das Verbot der Ausfuhr und Durchfuhr
von Eisenbahnmaterial aller Art, von Telegraphen- und Fern¬
sprechgerät sowie Teilen davon, von Luftschiffergerät aller
Art, von Fahrzeugen und Teilen davon, bringe ich ferner zur
öffentlichen Kenntnis, daß die folgenden Gegenstände unter das
Verbot fallen: Schiffsgefüße aller Art und Teils davon, Flug-
zeuge nebst Zubehör und Erfatzteileu, Flugzeug und Luftschiff¬
motoren nebst Zubehör und Ersatzteilen, Aeronautische Meß¬
instrumente, Photographische Apparate, Luftschiffhallen und
Hallenteils, Wasserstoffgas, Zellen und Zellenstoffe für Luftschiffe
und Ballons, Aluminiumrohre, Gasbehälter, Gasfüllanlagen.

Berlin, den 1. August 1914.
Der Reichskanzler.

In Vertretung: Delbrück.

Bekanntmachung.
Auf Grund des 8 2 der Kaiserlichen Verordnung vom 31.

Juli 1914, betreffend das Verbot der Ausfuhr und Durchfuhr
von Waffen, Munition, Pulver und Sprengstoffen sowie von
anderen Artikeln des Kriegsbedarfs und von Gegenständen, die
zur Herstellung von Kriegsbedarfsartikelndienen, bringe ich
ferner zur Oeffentlichen Kenntnis, daß die folgenden Gegen¬
stände unter das Verbot fallen: Silicium, Aetznatron-, Färb-
und Gerbstoffe, Leuchtfackeln, Baumwollstoffe, Militärtuche,Leinen,
Zeltstoffe, Touwerk, Leder, Geschirre aller Art, Reitzeuzstücke,
Woilachs, Pflockholz, Wellblech, Draht, Schau«- und Werkzeug
aller Act, Hufeisen und Nägel, Maschinen zur Herstellung von
Bekleidungsstückenv. Schuhwerk, Maschinen und Baustoffe aller
Art für Brückenbau und Befestiguvgszwecke, Förderbahnqerät,
Blei, roh und bearbeitet, Bleidraht, Nickel, roh und bearbeitet,
auch iu Stangen oder Blech sowie in Formgußstücken und
Schmiedestücken, Nickeldraht, Röhren und Hülsen auS Nickel,
Scheinwerfer.

Berlin, den 1. August 1914
Der Reichskanzler.

I » Vertretung: Delbrück.

Bekanntmachung,
betr. das Verbot von Veröffentlichungen über Truppen- oder
Schiffsbewegungen und Verteidigungsmittel vom 31. Juli 1914.

Auf Grund des 8 10 des Gesetzes gegen den Verrat mi¬
litärischer Geheimnisse vom 3. Juni 1914 (R.-G.-Bl . S . 195)
verbiete ich bis auf weiteres die Veröffentlichung von Nach¬
richten über Truppen- oder Schiffsbewegungen oder über Ber-
teidigungsnnttel , es sei denn, daß die' Veröffentlichung einer
Nachricht durch die zuständige Militärbehörde ausdrücklichge¬
nehmigt ist. Zuständig für die Genehmigung sind die General¬
kommandos, die stellvertretenden Generalkommandos, die Ma-
rine-Statiouskommandos und das Gouvernement Berlin für die
in ihrem Bezirk erscheinenden Druckschriften.

Zu den Nachrichten, deren Veröffentlichung verboten ist,
gleichviel ob sie sich auf Deutschland oder einen fremden Staat
beziehen, sind besonders zu rechnen:

1. Aufstellung von Truppen als Grenz-, Küsten- und Jnsel-
schutz, Ueberwachung der Hafeneinfahrten und Flußmündungen.
2. Maßnahmen zum Eisenbahnschutz und zum Schutz des Kai¬
ser Wilhelm-Kanals u. Aufstellung der dazu bestimmten Trup¬
pen. 3. Angaben über den Gang der Mobilmachung, Einbe¬
rufung von Reserven und Landwehr und Klarmachung (Aus-
rüstung) von Schiffen. 4. Aufstellung neuer Formationen und
ihre Bezeichnung. 5. Eintreffen von Kommandos in den Grenz¬
gebieten zur Vorbereitung der Einquartierung. 6. Bau von
Rampen auf den Bahnhöfen im Grenzgebiete durch Eisenbahn¬
truppen und Zivilarbeiter. 7. Einrichtung von Magazinen in
den Grenzgebieten und Aufkäufe von Vorräten durch die Mi¬
litär - und Marineverwaltung. 8. Abtransport von Truppen
und Militärbehörden, von Geschützen, Munition, Minen und

Torpedos aus den Garnisonen und Richtung ihrer ^
fahrt . 9. Durchfahrt oder Durchmarsch von Trupp
Garnisonen und Richtung der Fahrt und des ^

Truppe« ^ -
z NiarM

Eintreffen von Truppenabteilungen aus dem
an

Grenze und Angabe ihrer Ausladestationen und >
Stärke und Bezeichnung der in den Grenzgebieten ^ (ci"‘
renden Truppen . 12. Angabe der Grenzgebiete, $ '
Truppen befinden oder wo die Truppen ■weggrM Unbc‘,
13. Namen der höheren Führer und ihre Verwend̂ ^ zpL
waiger Kommandowechsel. 14. Angaben über den ^ !>
und das Eintreffen der höheren Kommandobehör
Großen Hauptquartiers . 15. Störungen der ß'‘1c ö„
Porte durch Ünglücksfälle und Unbrauchbarwerdcn a
bahnen und Brücken. 16. Arbeiten an Festungen, - ^ »
Feldbefestigungen. 17. Bereitstellen von Wagenpi" ^ ZU'
beitern für Zwecke des Heeres oder der Marine. ^ »
Außerdienststellen von Kriegsschiffen. 19. ÄufentY
wegungen von Kriegsschiffen. 20. Fertigstellung u ^ *«invi i tlTl* * '' v-M” - ^- -l  Mit»*' e
von Sperren und Ausrüstung von Schiffen tnu ,^ r. .

oirfuyn  itvtX hp .t LtN J ^cruJi0' " -.xlli

tung und Beschlagnahme von Schiffen der Kaunal ^  M
für Zwecke der Marine , Aendernngen ihrer Lrdc -̂
reitstellung von Docks. 26. Veröffentlichung
Angehörigen des Heeres oder der Marine ohne 1

Veränderung von Seezeichen und Löschen der Le» ) ^ 2jeF
Beschädigung von Schiffen und ihre Ausbesserung. Hech",
ung der Marine -Nachrichtenstellen. 24. Bereitste! ^ ^ aö

der in der Heimat verbliebenen Militärbehörden. Verbot'^
IlT

Die vorsätzliche Zuwiderhandlung gegen das ßb(t
mit Gefängnis oder Festungshaft bis zu 3 Jaist
Geldstrafe bis zu 5000 Mk. bestraft.

Berlin , den 31. Juli 1914.
Der Reichska>

Deutschland im Kriegszustände-
* Berlin,  3 . August. Während sich ,w$

Soldat auf französischem Boden befindet, habenp , (ttIig%
Meldungen die Franzosen  vor der Kriegier
pagnieweise die deutsche Grenze überschc"
Octschaften GotteStal, Metzeral, Markirch und» ch
Ferner ist ein Nentralitätsbruch dadurch begangen' ^| >#
französische Flieger in großer Anzahl über Belg e»
nach Deutschland geflogen sind. hatL

* Berlin,  3 . August. Der russische Botschmj, ec
dem BotschaltSpersonal heute Berlin verlassen- ^
schüft kam es heute vormittag gegen 11 Uhr z«
Das Publikum verhielt sich anfänglich ruhig, ws 0 , &f̂
in die AutoS einstiegen, wurden Pf « »-Rufe
bei der Abfahrt winkte einer der Russen höhm!̂ y
Menge aus dem Auto zu. Das Publikum g'Ug ^ ta\&
und Schirmen gegen das Automobil vor, das av
Tempo davonfuhr. -t r

" DaS Metzer Generalkommando e £ eieP% <
kauntmachung, daß in der Nacht zum 2. Aug«"
drähte zerschnittrn  worden sind. Wer in (t $t 9^(t>
Drähte getroffen werde, werde vor daS Kriegs
Wer bei der Beschädigung abgesaßt werde, wer. bt ce* J
schossen.  Man werde sich an die Gemeinde, ^
die Beschädigung geschehen sei, halten. ^

* In der Nacht vom 1. zum 2. Augus<gee fu& «.„fl-
Cochemer  Gastwirt und sein Sohn
Cochemer Tunnel zu sprengen.  Dies „
Beide wurden erschossen . °

Berlin,  2 . Aug. In der Nacht »«« * #eA ||'
Endliches Luftschiff auf der

' - “ ‘ - - - - - Ei« T „et
ein fei
Lothringen) nach Andernach beobachtet. EM
zeug wurde bei Wesel heruntergeschosse «, Ktft

Münstera. St ., Mannheim, LndwigShase («
»zösische Flieger gesichtet » nd
B erli  n, 3. Aug. Die deut sche« ®‘ „te lÄji«

»blinitz haben, wie amtlich gemeldet wrro, v ^  o
nach kurzem Kampfe Czenstocha « genomme «-
ist von deutschen Truppen besetzt. ,

lX»
vpp̂ t'WVMV| V*JV*I f f # fl £ V . |J

* In Krakau wurde  russischer he^
Oesterreicher gesichtet und im richtigen Mom cil ft
geschossen. «srieWWW

* Konstanz,  2 . Aug. Heute wurde in o 1 bie  SW
russischer Spion erschossen,  der ges"
halle iu die Luft sprengen wollte.



$D{( r® et Iin, 2. August. Lsxemburg ist zum Schutze der
\  deutschen Eisenbahnen von Truppenteilen des

*^kekorpz besetzt worden.
kx  r^ rliu , 3. Aug. Gestern abend ließ im Prinzeß-Caf«

Kapellmeister die russische Nationalhymne
tum”,. Gleich bei den ersten Tönen entstand ein großer
iv Die Gäste sprangen erregt auf und demolierten alles

was nicht niet- und nagelfest war. Nur mit
8e[ ang e$r die Rüsten vor dem Gelynchtwerde« zu

bon 1. August. Das Wiener Corr.-Bureau erhält
Anderer Stelle folgende Meldung aus Tokio: Die
^-'̂ ishinishi"schreibt. Japan  mäste eventuelle Schwierig.

Neltt * nb8  unbedingt zur Regelung der mandschurisch-
Frage auSvützeu. Gestern fand ein längerer

? ^ rat st tt.^ Bankier Lindner in Dortmund wurde wegen
verhaftet , weil er Reservisten  Papiergeld

»kn eine  Provision von 10 Proz . einwechselte.

^ Vermischtes.
^e«bf 9 en &ab,  3. Huguß. Abschiedsfeier.  Gestern

Ŝc fiirv  *m Saalbau Bremser eine erhebende Abschieds-
SttQjeL "ie in den Krieg ziehenden Mannschaften statt. Die
^ strĵ ^nde hatte sich dazu eingefunüen. Dev Vorsitzende
filikp, .^^UereinS. Herr W. Marx, eröffnet« die Feier mit
Hikx BegrüßuagSwort. woraif der hiesige Kurdirektor,

s t̂ anu a. D. Lästert in einer kernigen Ansprache auf
Kot tC  Hinweis, die in einem begeistert aufgenommenen

ij 3iatjU ben  obersten Kriegsherren auSklang. Stehend wurde
oualhynrne gesungen. Sodann verbreitete sich in einer

b ^ udenden Rede Herr Pfarrer Höfer über die Vor-
Iê ten  Woche, über die wirkliche Veranlassung der

^ne ft ^ 'eiten seitens unseres östlichen Nachbarn und widmete
L^ eba* êm  Rufe des Kaisers Folge zu leisten hätten, warme
H La».' Ullb̂rmuvtecungSworte, wies sie hin auf den Ernst
i 8 Istr Hl b*e Gefahren, aber auch auf das hohe Ziel, für
Hl tu* ^wpfen hätten. Die begeistert gesprochene Rede

all ^ Worte: Deutschland, Deutschland, über alles,
in der Welt. Dir große Versammlung stimmte

18rc 8 Lied an. Zuletzt wandte sich ein alter Veteran
)t]|| O lltth 1 QrO C. AM« (bninw .4 am  ki/i <<iM AnM 43)A .,V»-■<i Dy. und 1870, Herr PeterS, an die jungen Kameraden
^l>r xjyn Ratschlägen für ihr Verhalten vor dem Feinde. ES
Her, in, Abende Feier, die sicherlich ihre Wirkung auf die

* » iännschaften nicht verfehlt haben dürste.
Hu . o ^uuheim,  31 . Juli In der Frank. Ztg. lesen

' Der Welt des Badek läßt sich am leichtesten
ermesten: Aerzte in Sanatorien, Krankenhäusern,

!H ®n rechnen nicht nach Kurzeiten und Kuren, sondern
Htt."^ fl̂ gungStagen", wie die fachmännische Bezeichnung

t ? 0 sollte eS auch bet Bädern sein! Eine „Nauheimer
H ettnô durchschnittlichaus fünf bis sechs Wochen, also

%oa ö*CrŜ8 VerpflegungStagen. Bei einer Frequenz von
1« °0o snt0“ften  ergibt die» eine Gesamtziffer von l Million

SBob iHpfleguagsiagen für Bad Nauheim! — Dazu schreibt
Ntte J ^ etwet Ztg.: Bon diesem neuen letzteren Gesicht».

wird die Bedeutung utisere» Bades zum ersten
H tiyx"^ustlich richtig gewerret. Die mristen Bäder haben
Mbt R,.^wa dreiwöchige Kur (20 Berpflegungstage) Das
^ bie'tH 1 gleichen Frequenz, wie Bad-Nauheim sie hat,
» 8n der VerpflegungStage bei diesen.
Hrstan "Schlund  weilen augenblicklich ungefähr 25 000

die auf deutschen Schiffe« Deutschard nicht mehr
Äfe nQ* nen- Jnfolgedeffen sind amerikanische Pastagier-

jyA Deutschland beordert worden, um die Nordameri-
°‘e Heimat zurückzuholen.

tz»st)- LokML-
Û S»« Ich» albach , 4. August. Auf Grund Allerhöchsten

O ' bom itner  Verfügung des Königlichen Konststoriums zu Wies«
" * nr. . • ™ 1 il - «' -*— veranlaßt

drohenden
W ?' " " ßerordentlichen Betragsgottesdienst  abzu-

findet hier in Langenschwalbach Morgens 8 Uhr durch
■w'b lew„lr Rumpf und um 10 Uhr durch Herrn Dekan Boell statt.

statt i,rix "" schließend findet Beichte und Feier des hl. Abend-
- für*! ■ e8  wird außerdem eine Kirchensamnclung in den Gottes-

». ^ Angehörigen der Truppen zur Erhebung kommen.

n. ^ ê ^ 0"8klchten für Mittwoch, dev 5. August 1914.
^ 'ttertHoKia und trübe, einzelne Regensälle, vereinzelt iu

"Weitung, kühl.

Das Iorsthaus im Teufelsgrund.
(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

„Ihr Zittern , mein gnädiges Fräulein , sagt mir , daß es sich^
um Ihren Bruder handelt . Leider werden wir wahrscheinlich den
Namen dieses Herrn aus Ihrem Minrde nicht vernehmen und es
wird uns 'nichts Anderes übrig bleiben, als die BcfreiungSver-
snchc abzuwarten , um ihn bei dieser Gelegenheit festzunehmen.
Ich glaube bestimmt, daß er seine Schwester nicht so ohne weiteres
in den Händen der Polizei lassen wird ."

Rechenbach wurde eS bei dieser Auseinandersetzung höchst
unbehaglich , er fühlte sich seinen: Freund und Beschützer gegen¬
über in schwerem Unrecht. Er wußte den Namen und die Wohnung
des so eifrig Gesuchten und mußte doch darüber schweigen.
Er mußte schweigen wenn er nicht das Herz des geliebten
Mädchens zerreißen wollte, diö ja lieber ihr eigenes Leben hin¬
geben würde , als den Bruder zu opfern.

Gleich darauf erschien die Försterin und Breitschwert nahm vor
ihren Augen Hertha die Handfesseln ab mit der Bemerkung:

„So , Frau Försterin , die junge Dame bedarf dieses Schmuckes
nicht mehr, wenn Sie die Güte haben wollen , sich ihrer nuzu-
nehmen ."

Als die beiden Männer allein waren , zog der Doktor das
Notizbuch aus der Tasche, das er nach Nadaschdas Verhaftung
in ihrem Gepäck beschlagnahmt hatte.

„Nun kommen Sie einmal her, Rcchenbach, Sie haben doch
jene geheimnisvollen Briese genau genug angesehen, um sie eventuell
im Konzept wieder zu erkennen. Ich meine nämlich , hier dieses
in dem Notizbuch verzeichnete Dreieck mich ziemlich dieselben
Schriftzeichen tragen , die an Sic verschickt wurden . Es ist
zwar nicht so regelmäßig mit dem Lineal gezogen wie die
Ausfertigung , aber ich glaube aus dem Konzept mit Sicherheit
entnehmen zu können, daß es Ihr Brief gewesen ist."

Rechenbach betrachtete genauer das betreffende Dreieck und
erklärte nach einer Weile mit voller Bestimmtheit , es fei ganz
dasselbe, was er erhalten habe.

„Ich habe mich noch nicht au die Entzifferung aller
dieser Tinge gemacht, ich habe vorläufig nur ermittelt , daß
wir es mit dem Klub Morgenröte zu tun haben . Nun ivollen
wir aber auch einmal an die Entzifferung dieses Dreiecks gehen,
das uns das Ihrig : zu sein scheint."

Aus seiner Bri -ilasche holte er den Schlüssel der Geheinischrift
hervor und es zeigle sich, daß der Brief nichts weiter enthielt , als
das Wort Tod von oben nach unten geschrieben, darunter Morgen¬
röte und links davon die Zahl 27, rechts davon die Zahl 9.

„Warten Sie , das ist beflimmt Ihre Warnung , denn der erste
Brief war am 1. September eingetroffen, der zivcite am 9.,
bann deckt sich der 27. mit den eigentümlich mystischen Gewohn¬
heiten dieser Gesellschaft. Drei mal drei mal drei macht stebenund-
zwanzig . Heute ist der 23., wir tverden also am 27. mit
ziemlicher Sicherheit das Attentat auf Sie zu erwarten haben,
seien wir also für diesen Termin gerüstet."

Ein leises Klopfen an der Tür unterbrach die Besprechung.
Breitschwert ließ schnell Schlüssel und Notizbuch in feiner Tasche
verschwinden. Aber die Vorsicht war nutzlos denn als sich die
Tür öffnete, zeigte sich die Hünengestalt Kluges , der den Herren
einen freundlichen guten Abend bot.

„Nun , schon zurück? Schon ermittelt , was zu ermitteln ist?"
„Ja , soeben ist der Zug von Frankfurt in Heigenbrücken

eingetroffcn und die zwei Leute mit ihm . Ich habe sie sofort aus
Lamprechts Spier gesetzt und fic folgen ihm nach Würzburg,
ivohin er zunächst Billet gelöst hatte ."

„Seine Tendenz geht also offenbar nach der Schweiz . Haben
Sie weiter nichts ?"

„Ehe er abreiste, hat er ein Telegramm aufgegeben."
„Unter welcher Adresse?"
„Chiffre M . R . hauptpostlagernd Frankfurt ."
„Haben Sie Einsicht von dem Telegramm genommen ?"
„Ich habe die Abschrift hier, es ist nichts , als eine An¬

zahl verschiedener Ziffern ."
Breitschwert lächelte überlegen.
„Eine verabredete Geheimschrift, die wir in einer Viertel¬

stunde entziffert haben werden . Aber , Kluge, Mensch, Sie haben
ja die Hauptsache vergessen."

„Nein , nein , Herr Doktor , für so dumm halten Sre mich
doch sicher nicht. Wenn Herr M . R . das Telegramm abholt,
wird ' er beobachtet. Ich habe sofort dringende Depesche hinter-
tiCE qcaebcn."

Breitschwert lächelte freundlich und klopfte seinem Gehilfen
auf die Schulter . Dann drehte er sich nach Rechenbach um
und sagte:

„Sehen Sie , lieber Freilird , auf den Mann kann man sich
verlassen, wenn nur alle )o in meinem Sinne handeln würden ."

Rechenbach mußte unwillkürlich vor dem durchdringenden
Blick des freiwilligen Polizisten seine Augen senken.

Fortsetzung folgt.)



Gesetz
betreffend den Schutz von Brieftauben , vom 28. 5. 94.

§ 1. Die Vorschriften der Landesgesetze, «ach welchen das
Recht, Tauben zu halten, beschränkt ist, und nach welchen im
Freien betroffene Tauben der freien Zueignung oder der Tötung
unterliegen, finden auf Militär -Brieftauben keine Anwendung.
Dasselbe gilt von landeSgesetzlichen Vorschriften, nach welchen
Tauben, die in ein fremdes Taubenhaus gehen, dem Eigentümer
des letzteren gehören.

8 2. Insoweit auf Grund landesgesetzlicherBestimmungen
Sperrzeite « für den Taubenflug bestehen, finden dieselben au
die Reiseflüge der Militär -Brieftauben keine Anwendung. Die
Sperrzeiten dürfen für Militär -Brieftauben nur einen zusammen¬
hängenden Zeitraum von höchstens 10 Tagen im Frühjahr und
Herbst umfafien.

Sind länger als zehntägige Sperrzeiten eingeführt, fo
gelten für Militär -Brieftauben immer nur die ersten 10 Tage.

8 3. Als Militär -Brieftauben im Sinne dieses Gesetzes gelten
Brieftauben , welche der Militär - (Marine -) Verwaltung gehören
und derselben gemäß den von ihr erlaffeven Vorschriften zur
Verfügung gestellt und welche mit dem vorgeschriebenen Stempel
versehen find. Privatpersonen gehörige Militär -Brieftauben
genießen den Schutz dieses Gesetzes erst dann, wenn in orts¬
üblicher Weise bekannt gemacht worden ist, daß der Züchter
seine Tauben der Militär -Verwaltung zur Verfügung gestellt hat.

8 4. Für den Fall des Krieges kann durch kaiserliche Ver¬
ordnung bestimmt werden, daß alle gesetzlichen Vorschriften,
welche das Töten und Einfangen fremder Tauben gestatten, für
das Reichsgebiet und einzelne Teile desselben außer Kraft
treten , sowie daß die Verwendung von Tauben zur Beförderung
von Nachrichten ohne Genehmigung der Militärbehörde mit
Gefängnis bis zu drei Monaten zu bestrafen ist.

Vorstehende Bestimmuagen werden hiermit zur allge¬
meinen Kenntnis gebracht.

Langeuschwalbach, den 4. August 1914.
2057 Die Polizeiverwaltung.

Arbeits-Vergebung.
Ireitag , den 7.  August , mittags halb 2 Uhr, wird

die Instandsetzungdes Gemeinde-Backhauses, bestehend aus Erd -,
Maurer - und Tüncher-Arbeiten, im Gemeindezimmer hier öff¬
entlich an den Wenigstfordernden vergebe«.

Watzhahn, den 28. Juli 1914.
2025 Der Bürgermeister : Kugelstadt.

2011 vorm. Alöert Wetzell

Inh.: Herber u« Hraun,
— Telefonruf : Eltville Nr . 61, —

empfiehlt sich zur Lieferung  aller Sorten

üftrrM in vorzüglicher Qualität
Pr. Weizenmehle. Me Sorte«Futtermittel

Tausch nnd Umtausch von Helreide auf prod , Wehl
und Kleien,

Ankauf von Woggen , Herste , Weizen u . Käfer
Wahlen u . Schroten aller Getreidearten

zu billigsten  Preisen . —
Wir sichern reelle und prompte Bedienung zu uud bitten

vm geneigten Zuspruch
Hochachtungsvoll

Kerber u . Hraun«
Wieder Verkäufer an allen Plätzen gesucht.

Theodor Hübel ?Dachdeckermstr.,
Langenschwalbach, Adolfstraße 7, 1827

empfiehlt sich in projektieren u . Wontieren von kom¬
pletten MitzaLleiteranlagen unter billigster Berechnung.

Alte Leitungen werden auf ihre Erd - uud Luftwiderstände
mittelst eine« Apparates  neuester Konstruktion geprüft.

Eilige Bekanntmachung
Auf Grund Allerhöchsten ErlaiA

wird morgen Mittwoch
August ein ausserord^ 1’,
lieber Hellas wegen Krieges
gehalten und zwar: fr

Morgens 8—9 Uhr Gottesdienst : Herr Pfarrer
10 Uhr Hauptgottesdienst: Herr Dekan Boell.  ^

Im Anschluß an letzteren findet Beichte und 3e*e
Hl. Abendmähler  statt . . p

Die Kirchensammlung in beiden GotteSdiensteu
Angehörige der Truppen erhoben.

Langenschwalbach , den 4. August 1914.
Der Königl. Dekan-

2062 « » ei »- _ _

Bekanntmachung.
Wegen des Krieges findet MiM?

den 5. August, nachmittags6'/' jj1'
in der hiesigen Synagoge ein Bittgou
dienst statt. ^

Der Vorstand der israelitischen KultusS
2063 Langenschwalbach.

erfo<2 Wohnungen
mit Zubehör zu vermieten.
2058 Verbindungsstr. 2.

Wohnung
4 Zimmer, Küche, Obstgarten
zum Oktober zu vermieten.
2000 Gartevfeldstr. 4.

Jg. bravesMädchen
für sofort gesucht

059 Frau Phil . Röhrig.

1 Hausbursche
u. 1 Dienstmädchen
gesucht.

2051
Aufs . Kof,

Langenschwalbach.

junges Mädchen
üv Hausarbeit gegen guten

Lohn gesucht.
2045 Hotel Löwenburg.

Wege«
^ w  Mobtlrna -̂ ,
findet unser 40jähr-
fest nicht statt,

Krieger u M «" "
2060 Wehe»^ ^

Ein Arbettspf^
zu verkaufen.
2061 Kutscher

Spwfos
versckumrwA
usw. durch täglichen Ge r  ,

Steckenp̂ jföTeerschwerel
ffon Bergmann S ^ ° ’ bei- .

s .a* 5oPf .. *» hflben zSS

Adler Apolhekê ^ ^

Kirchlich-
für Mittwoch, sgettfW
(Außerordentlicher

Ob - - -
8- 9 Uhr
Herr W» *®'

10 Uhr HauEoell-
Hi « D--7 V;

Im Anschluß °° gei- ^
findet Beichte
H. Abendmahls 1

Die Kirche«saŵ ,r°
beiden Gottesdienste" t
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